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126/2018 26.03.60 Kleine Anfrage von Daniel Tännler betreffend "Jubiläumsfest Crazy 
Gang" 
Beantwortung 

1. Kleine Anfrage 

Am 1 O. April 2018 wurde von Gemeindeparlamentarier Daniel Tännler die folgende Kleine Anfrage 
betreffend "Jubiläumsfest Crazy Gang" eingereicht: 

"Ich habe vernommen, dass die Crazy Gang bei ihnen vorstellig geworden ist, für die Bewil­ 
ligung auf dem "alten Gemeindeplatz" vom 1. Juni 2018 und am 2. Juni 2018 ihr 10jähriges 
Jubiläum zu feiern. Es gibt ein Fest für Alt und Jung, für Sie und Ihn, mit Musik und natürlich 
Harley - Davidson Motorrädern. Die Crazy Gang betreibt an der Zürcherstrasse ihr Clublokal 
und war auch am Schlierefäscht mit einer Bar vertreten. Als ich hörte, dass Sie für das Ver­ 
einszelt 750. 00 Franken und für den Platz 1 '000 Franken Miete zahlen müssen, dazu kommt 
noch die Bewilligung der Polizei mit 380 Franken, habe ich mich gefragt, ob der Stadtrat da 
mit dem Preis der Crazy Gang noch etwas entgegenkommen kann. 

Frage 

Ist der Stadtrat bereit, der Crazy Gang mit den Mietpreisen etwas entgegen zu kommen als 
Sponsoring-Beitrag für ihr Jubiläumsfest (z b das Zelt gratis)?" 

2. Antwort des Stadtrates 

Frage: Ist der Stadtrat bereit, der Crazy Gang mit den Mietpreisen etwas entgegen zu kommen als 
Sponsoring-Beitrag für ihr Jubiläumsfest (z. B. das Zelt gratis)? 

Antwort: Bei der Nutzung von städtischer Infrastruktur werden gestützt auf die kommunale Gebüh­ 
renverordnung und die geltenden Tarifordnungen Gebühren in Rechnung gestellt. Gemäss § 8 
Gebührenverordnung kann im Einzelfall auf die Erhebung von Gebühren verzichtet werden, wenn 
die Leistung der Verwaltung oder die Benutzung der öffentlichen Einrichtung oder Sache vorwie­ 
gend im öffentlichen Interesse liegt oder damit gemeinnützige oder wissenschaftliche Interessen 
verfolgt werden. Ein allfälliger Gebührenerlass wird jedoch nur auf Gesuch hin gewährt. Ein ent­ 
sprechendes Gesuch ist bis anhin bei der Stadt nicht eingegangen. Sollten die Veranstalter ein 
Gesuch einreichen, wird die Erfüllung der vorgängig erwähnten Kriterien geprüft und anschliessend 
über einen allfälligen Erlass entschieden. 

Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Kleine Anfrage von Daniel Tännler betreffend "Jubiläumsfest Crazy Gang" wird im Sinne 
der vorstehenden Ausführungen beantwortet. 
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2. Mitteilung an 
Anfrag este lier 
Gemeindeparlament 
Stadtschreiberin 
Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit 
Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 
Archiv 

Status: öffentlich 

.œchlieren 
T~niß~~ 
Stadtpräsident 

/~ 
Arno Graf 
Stadtschreiberin-Stv. 
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